
 

 

 

Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft 

Remscheid 

ISIN: DE0005275507 / WKN: 527550 

 

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zu der am 

Freitag, den 16. August 2024, um 10:00 Uhr, im Hotel Oversum Ski & Vital 

Resort Winterberg, Am Kurpark 6, 59955 Winterberg, stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung ein. 

 

A. Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen von Vorstand und 

Aufsichtsrat 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 

Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 

Konzernabschluss der Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft (nachfolgend 

auch nur „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr 2023 gebilligt. Der 

Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der 

Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist daher nicht 

erforderlich. 



 

Tagesordnungspunkt 2 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 

das Geschäftsjahr 2023 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

Tagesordnungspunkt 3 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2023 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

Tagesordnungspunkt 4 

Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2024 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RINKE Treuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Wuppertal, zum 

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu 

bestellen. 

 

B. Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für 

die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 

rechtzeitig anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Die Anmeldung bedarf 

der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache 

erfolgen. 



 

a. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei Aktien, die sich in 

einem Wertpapierdepot befinden 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist bei Aktien, die sich in einem 

Wertpapierdepot befinden, durch eine in Textform in deutscher oder 

englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellte 

Bescheinigung des Anteilsbesitzes zu führen; hierzu reicht ein vom 

Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 AktG ausgestellter Nachweis aus.  

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 

22. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) zu beziehen, 

also auf Donnerstag, den 25. Juli 2024, 24:00 Uhr, und muss ebenso wie 

die Anmeldung zur Hauptversammlung mindestens sechs Tage vor der 

Versammlung, also bis spätestens Freitag, den 09. August 2024, 

24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen: 

Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

Üblicherweise übernehmen die depotführenden Institute die erforderliche 

Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes für 

ihre Kunden, wenn diese sie entsprechend beauftragen. Die Aktionäre 

werden daher gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges 

depotführendes Institut zu wenden. 

b. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei Aktien, die nicht 

in einem Wertpapierdepot verwahrt werden (effektive Stücke) 

Werden Aktien nicht in einem Wertpapierdepot, sondern als effektive 

Stücke verwahrt, und ist daher die Erstellung des Nachweises des 

Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut nicht möglich, ist der 

Nachweis des Anteilsbesitzes dergestalt zu führen, dass die Aktien 

spätestens bis zum Ablauf des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also 

bis Donnerstag, den 25. Juli 2024, 24:00 Uhr, bei der Brüder 

Mannesmann Aktiengesellschaft oder bei einem deutschen Notar oder bei 

einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. Die Hinterlegung ist bis 

mindestens einschließlich dem Beginn des 21. Tages vor der 



 

Hauptversammlung, also bis Freitag, den 26. Juli 2024, 00:00 Uhr, 

aufrechtzuerhalten und der Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft durch 

Hinterlegungsbescheinigung nachzuweisen. Die 

Hinterlegungsbescheinigung, die in deutscher oder englischer Sprache 

erstellt werden kann, muss unter der unter Buchstaben B 1 a. genannten 

Anschrift in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift mindestens sechs Tage 

vor der Hauptversammlung zugehen, also bis Freitag, den 09. August 

2024, 24:00 Uhr. Die Anmeldung muss auch in diesen Fällen unter der 

unter Buchstaben B 1 a. genannten Anschrift bis Freitag, den 09. August 

2024, 24:00 Uhr, zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des 

Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang 

des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 

zum Nachweisstichtag bzw. zu dem unter Buchstaben B 1 b. genannten 

Zeitpunkt (Donnerstag, der 25. Juli 2024, 24:00 Uhr / Freitag, den 26. Juli 2024, 

00:00 Uhr). Mit dem Nachweisstichtag bzw. zu dem unter Buchstaben B 1 b. 

genannten Zeitpunkt geht keine Sperre der Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 

einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 

Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag bzw. zu dem unter 

Buchstaben B 1 b. genannten Zeitpunkt ist für die Teilnahme und den Umfang 

des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am 

Nachweisstichtag bzw. zu dem unter Buchstaben B 1 b. genannten Zeitpunkt 

maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag bzw. nach 

dem unter Buchstaben B 1 b. genannten Zeitpunkt haben also keine 

Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung und auf 

den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag bzw. nach dem unter Buchstaben B 1 b. 

genannten Zeitpunkt. Personen, die zum Nachweisstichtag bzw. an dem unter 

Buchstaben B 1 b. genannten Zeitpunkt noch keine Aktien besitzen und erst 

danach Aktionär werden, sind daher nicht als Aktionär teilnahme- und 

stimmberechtigt; sie können sich aber ggf. vom Veräußerer, welcher die Aktien 

zum Nachweisstichtag bzw. zu dem unter Buchstaben B 1 b. genannten 



 

Zeitpunkt gehalten hat, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen 

lassen. 

Nach dem fristgerechten Eingang der Anmeldung und des Nachweises des 

Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 

per Post übersandt. Klargestellt sei, dass die Eintrittskarten nicht Voraussetzung 

für die Teilnahme an der Hauptversammlung sind, sondern der Erleichterung der 

technischen Abwicklung dienen. 

2. Stimmabgabe durch Bevollmächtigte  

Aktionärinnen und Aktionäre haben, sofern die Voraussetzungen unter 

► Buchstabe B. 1. erfüllt sind, die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen 

Bevollmächtigten – zum Beispiel durch einen Intermediär, durch eine 

Aktionärsvereinigung oder durch von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter (zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter gelten die 

Hinweise unter ► Buchstabe B. 3.) – ausüben zu lassen. 

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der 

Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl 

Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der 

Gesellschaft in Betracht.  

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine 

oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. 

Werden Intermediäre bzw. diesen gem. § 135 Abs. 8 AktG insoweit 

gleichgestellte Personen (insbesondere Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt, 

wird hierfür weder von § 134 Abs. 3 AktG Textform verlangt, noch enthält die 

Satzung für diesen Fall eine besondere Formvorschrift. Intermediäre bzw. diesen 

gem. § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen haben die Vollmacht 

allerdings nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 AktG). Wir empfehlen unseren 

Aktionärinnen und Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den 

Genannten abzustimmen. 



 

Für die Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf 

und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht 

beziehungsweise deren Widerrufs steht die folgende Adresse zur Verfügung: 

Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

Übersendungen, die postalisch an diese Adresse erfolgen, müssen aus 

organisatorischen Gründen spätestens bis Donnerstag, den 15. August 2024, 

18:00 Uhr, zugehen. 

3. Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der 

Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft 

Wir bieten unseren Aktionärinnen und Aktionären zudem an, von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter) mit der Ausübung des 

Stimmrechts zu bevollmächtigen (es werden einer oder mehrere 

Stimmrechtsvertreter von der Gesellschaft benannt), sofern die Voraussetzungen 

unter ► Buchstabe B. 1. erfüllt sind. Für die Form der Vollmacht, die Form ihres 

Widerrufs und die Form des Nachweises der Bevollmächtigung bzw. eines 

Widerrufs der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft gelten die Angaben unter 

► Buchstabe B. 2. entsprechend. 

Soweit Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen Weisungen 

für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung 

werden Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben.  

Wir bitten, für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter ausschließlich Formulare zu verwenden, die den 

Aktionärinnen und Aktionären nach Eingang der Anmeldung und des 

Nachweises des Anteilsbesitzes mit der Eintrittskarte übersandt werden. Ein 

entsprechendes Formular kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://bmag-online.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

abgerufen werden. 

 



 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen, wenn sie 

außerhalb der Hauptversammlung erteilt werden, aus organisatorischen 

Gründen bis spätestens Donnerstag, den 15. August 2024, 18:00 Uhr, unter 

folgender Adresse zugehen: 

Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

Für einen Widerruf der Vollmacht an von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter sowie für die Änderungen von Weisungen gelten die 

vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den dabei 

einzuhaltenden Fristen entsprechend. 

Erscheint der Aktionär oder ein sonstiger vom ihm bevollmächtigter Dritter zur 

Hauptversammlung, wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht 

ausüben, es sei denn, ihm werden während der Hauptversammlung vom Aktionär 

oder von einem sonstigen vom Aktionär bevollmächtigten Dritten (Unter-) 

Vollmacht und Weisungen erteilt. 

4. Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG) 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gem. § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an 

den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Sie müssen der Gesellschaft bis 

spätestens Montag, den 22. Juli 2024, 24:00 Uhr, unter folgender Anschrift 

zugehen: Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 

Lempstraße 24, 42859 Remscheid 

5. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung gem. 

§ 126 AktG über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden 

sollen, müssen bis Donnerstag, den 01. August 2024, 24:00 Uhr, unter folgender 

Adresse zugehen: Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 

Lempstraße 24, 42859 Remscheid, E-Mail: investor@bmag.de 



 

Dort rechtzeitig eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 

einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung über 

die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://bmag-online.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

unverzüglich zugänglich gemacht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen 

hierfür auch im Übrigen erfüllt sind. Unter der vorgenannten Internetadresse 

werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht. 

6. Unterlagen / Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft  

Die vorstehend unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind ab der 

Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter  

https://bmag-online.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

zugänglich.  

7. Zeitangaben  

Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung erfolgen in mitteleuropäischer 

Sommerzeit (MESZ). Die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) entspricht der 

koordinierten Weltzeit (UTC) plus zwei Stunden. 

8. Beschlussfassungen 

Zu Tagesordnungspunkt 1 soll kein Beschluss gefasst werden. Zu den 

Tagesordnungspunkten 2 bis 4 sollen Abstimmungen erfolgen, die bindenden 

Charakter haben. Für jede Abstimmung stehen die Optionen Befürwortung, 

Ablehnung oder Stimmenthaltung zur Verfügung. 

9. Information für unsere Aktionärinnen und Aktionäre sowie für die 

Aktionärsvertreterinnen und -vertreter zum Datenschutz  

Die Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft verarbeitet als Verantwortliche im 

Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

personenbezogene Daten, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die 

Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im 



 

Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen sowie sonstigen rechtlichen 

Erfordernissen nachzukommen, denen sie im Zusammenhang mit der 

Hauptversammlung unterliegt (z.B. Publikations- und Offenlegungspflichten). 

Weitere Informationen zum Datenschutz betreffen die Hauptversammlung sind 

abrufbar auf der Internetseite der Gesellschaft unter:  

https://bmag-online.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

 

Remscheid, im Juli 2024 

 

 

 

Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


